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Bebauungsplan, umsetzbaren Potenziale wur-

den eine zusätzliche realisierbare Wohnfläche 
von 3.115.000 m² ermittelt – etwa 44.500 Woh-

nungen bzw. Wohnraum für 80.000 Menschen. 

In den weiteren erhobenen Potenzialen, welche 

zunächst noch die Aufstellung eines Bebauungs-

planes oder die Anpassung von Grundstücks-

grenzen erfordern, wurden weitere mögliche 

800.000 m² Wohnfläche festgestellt. Insgesamt 
ließe sich in München also Wohnraum für über 

100.000 Menschen im Bestand schaffen. Der vor-

liegende Bericht dokumentiert die Ergebnisse 

und erläutert detailliert Wege der teilautomati-

sierten Potenzialerhebung, rechtlich-instrumen-

telle, eigentumsbezogene, baulich-technische, 

denkmalpflegerische und städtebauliche Aspek-

te der Aktivierung von Potenzialen, sowie auch 

Grenzen und Nachteile der Innenentwicklung.

Kurzzusammenfassung
Die bauliche Innenentwicklung, also die Nutzung 

von verfügbarem und erschlossenem Bauland 

im Bestand statt der Ausweisung neuer Bauge-

biete auf der „grünen Wiese“, gilt als ökologisch, 

sozial und volkswirtschaftlich Vorteilhaft. Nach 

der Um- und Neunutzung vieler größerer Brach-

flächen in den 1990er- und 2000er-Jahren gelten 
einfach zu aktivierende Potenziale jedoch als er-

schöpft. Wie groß ist das verbliebene, möglichst 

schnell realisierbare Potenzial für Innenentwick-

lung zu Wohnzwecken in einer von hoher Nach-

frage gekennzeichneten Stadt wie München? 

Dieser Frage hat sich ein studentisches Lehr-

forschungsprojekt am Lehrstuhl Raumentwick-

lung der Technischen Universität München im  

Sommersemester 2023 gewidmet. Insgesamt 

wurden über 14.000 Einzelpotenziale manuell 

und semi-automatisiert erhoben. Im Bereich der 

direkt, also nach §34 BauGB oder nach geltendem  

accordance with § 34 of the German Federal Buil

ding Code or an applicable binding land use plan 

– an additional realisable residential floor space 
of 3,115,000 m² was determined, which equals 

around 44,500 apartments or living space for 

80,000 people. Further potentials, which requi-

re the prior establishment of a binding land use 

plan or the adjustment of property boundaries, 

amount to another 800,000 m² of residential floor 
space. In total, apartments for more than 100,000 

people could be created in Munich with soft den-

sification measures. This report documents 
the results of the survey and details methods 

of partially automated potential assessment, 

legal-instrumental, property-related, structu-

ral-technical, heritage conservation, and urban 

design aspects of activating potential, as well 

as limits and disadvantages of soft densification.

Abstract
Soft densification, i.e. the use of available but 
undeveloped building land within the urban fa-

bric instead of the designation of new building 

areas on “greenfield sites”, is considered ecolo-

gically, socially and economically advantageous. 

However, following the conversion of many 

larger brownfield sites in the 1990s and 2000s, 
the opportunities that require only modest ef-

fort appear to have been exhausted. How large 

is the remaining, quickly realisable potential for 

soft densification for residential purposes, in 
a city like Munich that is characterized by high 

demand? This question was addressed by a stu-

dent research project at the Technical University 

of Munich’s Chair of Urban Development in the 

summer semester 2023. More than 14,000 indi-

vidual potentials were identified manually and 
semi-automatically. As immediately feasible – in 
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Flächensparen hat somit hohe politische Priorität.

Gleichzeitig besteht vor allem in den wirtschafts-

starken und wachsenden Metropolregionen eine 

sich verschärfende Knappheit an Wohnraum, 

welche in hohen Mieten, weiten Pendeldistan-

zen und Verdrängung einkommensschwacher 

Bevölkerungsgruppen resultiert. Dies gefährdet 

zunehmend die Funktion, aber auch den sozia-

len Zusammenhalt der betroffenen Regionen. 

Eine Reihe von Entwicklungen kann hierfür als 

ursächlich angesehen werden, darunter eine 

Zunahme der Wohnfläche pro Kopf, die Kon-

zentration von attraktiven und gut bezahlten 

Arbeitsplätzen der Wissensökonomie in urbanen 

Zentren und die Zunahme der Attraktivität der 

Stadt als Wohnort seit den 1990er-Jahren. Ohne 
Eingriff in die zugrundeliegenden Entwicklungen 

muss der zunehmenden Nachfrage mit Neubau 

von Wohnraum begegnet werden. 

Dies gilt in besonderem Maße für die Metropol-

region München, welche die höchsten Miet- und 

Kaufpreise für Immobilien in Deutschland auf-

weist. Der Bedarf an zusätzlichem Wohnraum ist 

daher bereits hoch. Der Demografiebericht der 
Landeshauptstadt geht bis 2040 zusätzlich von 

einem Wachstum der Einwohnerzahl von derzeit 

1,59 auf rund 1,82 Mio. Einwohner (+14,1%) aus 

(LHM 2023: 9). Dem Wohnungsmarktbericht 

Boden ist eine endliche und unvermehrbare Res-

source. Jede Neu-Inanspruchnahme von Boden 
zu Zwecken von Siedlung und Verkehr reduziert 

dauerhaft die verfügbaren Wald-, Acker- und 

sonstigen Grünflächen, mit negativen Folgen 
unter anderem für Biodiversität, den Biotop- und 

Landschaftsverbund, sowie den Wasser- und 

Wärmehaushalt. Dennoch werden aktuell täg-

lich in Deutschland etwa 60 ha Boden für Sied-

lungs- und Verkehrszwecke neu in Anspruch ge-

nommen, was etwa 84 Fußballfeldern entspricht 

(s. Abb. 1.1). Der durchschnittliche Flächenver-

brauch in Bayern lag im Jahr 2021 bei 10,3 ha 
pro Tag (BayLFStat 2022). Damit entfällt allein 
mehr als ein Sechstel des Flächenverbrauchs auf 

den Freistaat. Die Bundesregierung hat sich be-

reits in der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 

2002 dazu verpflichtet, darauf hinzuwirken, die 
tägliche Neuinanspruchnahme von Flächen für 

Siedlungs- und Verkehrszwecke bis 2020 auf 30 

Hektar pro Tag zu reduzieren. Mit der Neuauflage 
2016 wurde dieses Ziel allerdings auf 2030 ver-

schoben (UBA 2023). Die Europäische Kommis-

sion hat, auch in Verfolgung der Nachhaltigkeits-

ziele der UN, in ihrer Bodenstrategie das noch 

weiter reichende Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 
den Bodenverbrauch auf Netto-Null zu reduzie-

ren und damit eine Flächenkreislaufwirtschaft 

zu erreichen (Europäische Kommission 2021). 

POTENZIALE DER INNENENTWICKLUNG 
IN MÜNCHEN

1

FABIAN WENNER

1 FLÄCHENSPAREN UND WOHNUNGS- 
KNAPPHEIT IM KONFLIKT
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durch Schaffung von neuem Baurecht durch 

Bebauungspläne (LHM 2022a: 1-2). Großflächi-
ge Neuausweisung von Bauland steht aber im 

grundsätzlichen Konflikt mit dem oben ange-

sprochenen Ziel der Flächensparsamkeit.

In der wissenschaftlichen und praktischen  

Debatte der Stadtplanung hat sich daher bereits 

seit längerem der Konsens herausgebildet, dass 

im Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung 

noch stärker auf die Nutzung verbliebener Po-

tenziale zur Nachverdichtung und Wiedernut-

zung innerhalb des Bestandes hingewirkt werden 

soll, bevor Flächen neu in Anspruch genommen 

werden. Solch eine „Innenentwicklung“, wird ar-

gumentiert, ist ökologisch, sozial und volkswirt-

schaftlich vorteilhaft: sie vermeidet die oben 
genannten ökologischen Nachteile, ermöglicht 

aber gleichzeitig weiterhin Neubau und städti-

sches Wachstum. Sie erzeugt höhere Bevölke-

rungsdichte und verbessert damit die Tragfähig-

keit sozialer Einrichtungen und Infrastrukturen, 

und sie erhöht damit auch die EfÏzienz öffent-

licher Dienstleistungen und Versorgungssyste-

me. Auch städtebaulich kann ein einheitlicheres 

Ortsbild vorteilhaft sein. Gleichzeitig gilt es aber 
auch, lokal bedeutsame Grünflächen weiter zu 
schützen und darüber hinaus zu qualifizieren 

2020 der Bayerischen Landesbodenkreditan-

stalt werden in der Raumordnungsregion Mün-

chen zwischen 2017 und 2037 297.100 zusätzliche 
Wohnungen benötigt, gut 14.000 Wohnungen 

jährlich (Bayern Labo 2020: 187). Für die Landes-

hauptstadt München ergibt sich daraus rechne-

risch ein durchschnittlicher jährlicher Bedarf 

von etwa 7.500 Wohnungen für diesen Zeitraum. 

Die tatsächlichen Fertigstellungszahlen von neu-

en Wohnungen in München, abzüglich der Abbrü-

che, lagen in den letzten Jahren etwas darunter 
(LHM 2022b: 36-37), und sind im Rahmen der ak-

tuellen Baukrise weiter eingebrochen.

Es wird daher verschiedentlich gefordert, zumin-

dest in den am stärksten betroffenen Großstäd-

ten der Wohnungsknappheit durch Errichtung 

ganzer neuer Stadtquartiere „auf der grünen 

Wiese“ zu begegnen. Solche Stadterweiterun-

gen profitieren in der Regel von Skaleneffekten, 
geringeren Kosten der Baufreimachung und 

Risiken durch Altlasten. In München geschieht 

dies beispielsweise im Rahmen der aktuell ge-

planten Stadtentwicklungsmaßnahme Mün-

chen-Nordost. Im wohnungspolitischen Hand-

lungsprogramm „Wohnen in München VII“ setzt 

sich die Landeshauptstadt ein Ziel von 8.500 neu 

errichteten Wohnungen pro Jahr, davon 4.500 

Abb. 1.1: 
„Anstieg der 
Siedlungs- und 
Verkehrsfläche 
in Deutschland 
in ha pro Tag“. 
Quelle: UBA 
2023, bearbeitet
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(„doppelte Innenentwicklung“), die soziale und 
technische Infrastruktur an das Wachstum anzu-

passen, und die Interessen der Anwohnenden zu 

berücksichtigen.

Um gegenüber der „Außenentwicklung“ konkur-

renzfähig zu sein, muss Innenentwicklung durch 

Setzung passender Anreize und Rahmenbedin-

gungen unterstützt werden. Der Vorrang der In-

nenentwicklung wurde durch zwei Novellen 2011 

und 2013 im Baugesetzbuch verankert. Und tat-

sächlich ging die tägliche Neuinanspruchnahme 

von Grünflächen für Bauzwecke in Deutschland 
in den letzten zwei Jahrzehnten um 50% zurück 
(vgl. Abb. 1.1).

Gelegentlich wird daher argumentiert, dass mitt-

lerweile die Potenziale der Innenentwicklung er-

schöpft seien. Doch trifft dies zu? Im Rahmen 

einer bundesweiten Studie bezifferte das BBSR 

(Blum et al. 2022) mittels einer repräsentativen 
Stichprobenumfrage die verbleibenden, baurei-

fen, potenziell bebaubaren Flächen in den Städ-

ten und Gemeinden in Deutschland auf mindes-

tens 99.000 Hektar, wovon nach Angaben der 
Kommunen rund zwei Drittel für Wohnungsbau 

vorgesehen seien. Auf diesem Anteil ließen sich 

konservativen Schätzungen zufolge zwischen 

900.000 und rund 2.000.000 Wohneinheiten rea-

lisieren, also mindestens rund 60 Prozent der bis 

zum Jahr 2025 durch die Bundesregierung ange-

strebten rund 1,5 Millionen Wohnungen.

Auch die Landeshauptstadt München war nicht 

untätig und hat die Innenentwicklung bereits 

frühzeitig beispielsweise in ihren strategischen 

Stadtentwicklungskonzepten „Perspektive Mün-

chen“ als Ziel aufgeführt (LHM 2005: 21). Dabei 
standen – und stehen – aber häufig größere zu-

sammenhängende Brachflächen im Fokus, wie 
die ehemaligen Bahn-, Post- und Kasernenflä-

chen. Diese wurden zum größten Teil mittler-

weile einer neuen Nutzung zugeführt. Anders als 

andere Großstädte in Deutschland verfügt Mün-

chen derzeit aber nicht über ein grundstücks-

bezogenes Baulücken- oder Innenentwicklungs-

kataster oder -management. Es liegen daher für 

die LHM zum weiteren Potenzial bislang nur gro-

be Abschätzungen oder Variantenskizzen (LHM 
2011: 12-21) vor. Das Bayerische Landesamt für 
Umwelt stellt zwar eine „Flächenmanagement-

Datenbank“ (LfU 2023) zur Verfügung, mit deren 
Hilfe die Identifikation von Baulücken und die An-

sprache der Eigentümerinnen und Eigentümer 

erleichtert werden kann, diese richtet sich aber 

tendenziell nicht an Großstädte wie München.

2 ERHEBUNG VON INNENENTWICKLUNGS-
POTENZIALEN IN MÜNCHEN
Daher hat sich im Sommersemester 2023 ein stu-

dentisches Lehrforschungsprojekt am Lehrstuhl 

Raumentwicklung der Technischen Universität 

München der Frage gewidmet, wie viel Potenzial 

zur Innenentwicklung in München noch besteht. 

16 Studentinnen und Studenten der Masterstudi-

engänge Architektur und Urbanistik haben dabei 

gemeinsam mit ihren Dozentinnen und Dozenten 

manuell mittels Ortsbegehung und Luftbildana-

lyse sowie teil-automatisiert durch Auswertung 

von Geodaten verbliebene Innenentwicklungs-

potenziale im Bestand erhoben. 

Als Innenentwicklungspotenzial wurden für 

die Zwecke dieser Studie Möglichkeiten zur  

(Wieder-) Erhöhung der Nutzungsdichte auf einem 
Grundstück innerhalb eines Bebauungszusam-

menhangs verstanden, unabhängig von dessen 

Marktverfügbarkeit und konkreten Nutzungsab-

sichten der Eigentümerinnen und Eigentümer. 

Dies kann durch Nachverdichtung, d.h. durch 

Hinzufügung von baulichen Strukturen, beispiels-

weise in Baulücken, Innenhöfen, als Rückgebäude 

oder durch Aufstockungen, aber auch durch Um-

nutzungen bestehender Gebäude geschehen.
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Die Wohnungsnot in München ist akut, und Ver-

fahren zur Schaffung neuen Baurechts mittels 

neuer Bebauungspläne dauern lange. Das Projekt 

hat sich daher vor allem auf Nachverdichtungs-

potenziale konzentriert, welche zudem schon mit 

dem bestehenden Baurecht sofort umzusetzen 

wären, also insbesondere solche, die entweder in 

bestehenden Bebauungsplänen nach §30 Bauge-

setzbuch (BauGB) enthalten sind, oder nach §34 
im sogenannten „Innenbereich“ sofort genehmi-

gungsfähig, aber derzeit noch nicht umgesetzt 

sind. §34 BauGB regelt die Zulässigkeit von Bau-

vorhaben innerhalb „im Zusammenhang bebau-

ter Ortsteile“, für welche aber (noch) kein Bebau-

ungsplan aufgestellt wurde. Hier ist ein Vorhaben 

im Wesentlichen zulässig, „wenn es sich nach Art 

und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise 

und der Grundstücksfläche, die überbaut werden 
soll, in die Eigenart der näheren Umgebung ein-

fügt“. Vereinfacht gesagt gilt dort also die Regel, 

dass man dort das bauen darf, was die Nachbarin 

oder der Nachbar auch schon gebaut hat. Diese 

Regelung gilt in München für mehr als die Hälfte 

der bebauten Siedlungsfläche. 

Verschiedene Typen von Potenzialen wurden 

dabei erhoben (s. Kapitel 2): Baulücken, Auf-

stockungen, Ersatzneubauten, und zusätzliche 

(Rück-)Gebäude. Die Typisierung wurde während 
der Erhebung stetig weiter verbessert und ver-

feinert. Noch während der Phase des „Pre-Tests“ 

der Erhebung wurde aber deutlich, dass auch 

Fälle von Potenzialen Berücksichtigung finden 

müssen, deren Bebauungsmöglichkeit nach 

geltendem Recht (noch) nicht gegeben oder zu-

mindest unsicher ist, die aber nach Lage und 

Grundstücksmerkmalen einer Bebauung auf der 

„grünen Wiese“ vorzuziehen sind, beispielsweise 

die Überbauung von Parkplätzen oder Reaktivie-

rung von größeren Brachflächen. Für diese wäre 
in der Regel die Aufstellung eines Bebauungs-

planes oder eine Änderung von Grundstücks-

grenzen nötig. Diese wurden in der Folge eben-

falls, aber separat, erhoben. Für die Aktivierung 

dieser Potenziale könnte auch der kontroverse, 

aktuell geplante neu einzufügende § 246e BauGB 

dienen, der eine befristete Sonderregelung für 

die Ermöglichung von Wohnungsbau auch au-

ßerhalb von Bebauungsplänen und §34-Gebieten  

schaffen soll.

Die manuell erhobenen Daten wurden anschlie-

ßend durch (teil)automatisierte, geoinformati-
sche Verfahren weiter angereichert, ergänzt, auf 

Plausibilität geprüft und verbessert (s. Kapitel 3). 
Ungenauigkeiten der Zuordnung und Erhebungs-

tiefe, die bei einer heterogenen Studierenden-

gruppe trotz großer Sorgfalt im Forschungsde-

sign unvermeidlich sind, wurden dabei soweit 

möglich reduziert. Dennoch handelt es sich bei 

der Studie trotz aller Sorgfalt um eine „grobe“ 

Potenzialermittlung, die eine Vorstellung der un-

gefähren Größenordnung der Potenziale auf ge-

samtstädtischer Ebene schaffen soll, aber nicht 

in jedem Einzelfall Anspruch erhebt, einer ge-

richtlichen Überprüfung standzuhalten.

3 WICHTIGE ERGEBNISSE
Insgesamt wurden über 14.000 Einzelpotenzia-

le erhoben. Im Bereich der direkt, also nach §34 

BauGB oder nach geltendem Bebauungsplan, 

umsetzbaren Potenziale wurden eine zusätzliche 

realisierbare Wohnfläche von 3.115.000 m² ermit-

telt. Dies entspricht bei Anwendung der durch-

schnittlichen Wohnungsgröße im Neubau bzw. 

der durchschnittlichen Belegung in München 

etwa 44.500 Wohnungen bzw. Wohnraum für 

80.000 Menschen (s. Kapitel 2). In den weiteren 
erhobenen Potenzialen, welche zunächst noch 

die Aufstellung eines Bebauungsplanes oder die 

Anpassung von Grundstücksgrenzen erfordern, 

wurden weitere 800.000 m² Wohnfläche, ent-

spricht 11.500 Wohnungen oder 20.500 Perso-

nen, ermittelt. Insgesamt ließe sich in München 

also Wohnraum für über 100.000 Menschen im 

Bestand schaffen.
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Die Potenzialkategorie des vergrößerten Ersatz-

neubaus ist dabei diejenige mit der mit Abstand 

größten zu schaffenden Wohnfläche – zieht man 
jedoch die Wohnfläche in den abzureißenden Ge-

bäuden davon ab, handelt es sich nur noch um die 

zweitbedeutendste Kategorie, mit ca. 825.000 

m² zu schaffender Wohnfläche. Es handelt sich 
gleichzeitig auch um die ökologisch kontrover-

seste Kategorie, da bei ihrer Realisierung die 

im Bestandsgebäude gespeicherte graue Ener-

gie verloren geht. Auch gestalterisch wird der 

Ersatzneubau häufig bedauert, wenn er den 
Ensemblecharakter eines Wohngebiets durch-

bricht. Andererseits handelt es sich bei den zu 

ersetzenden Gebäuden häufig um unsanierte, 
energetisch mangelhafte Einfamilienhäuser der 

1930er-1960er Jahre.

Betrachtet man die tatsächlich stattgefundenen 

Nachverdichtungsmaßnahmen der letzten Jahre 
in München, so stellt man fest, dass derartiger 

Ersatzneubau insbesondere in den angespro-

chenen Einfamilienhausquartieren bereits in er-

heblichem Maße stattfindet. Treibende Kraft ist 
der Bodenmarkt. Mit Quartieren wie Neuperlach 

und jüngst der Messestadt Riem und Freiham hat 

die dichte, innerstädtische Bebauung mittler-

weile die Einfamilienhausbebauung der 1930er 
bis 60er-Jahre übersprungen, die sich wie ein 
Ring um die Blockrandbebauung der Innenstadt 

legt. In gewisser Weise vollziehen die dazwi-

schengelegenen Quartiere nun baulich die Ent-

wicklung nach, die der Bodenmarkt nach dem 

Alonso’schen monozentrischen Stadtmodell na-

helegt. Da die Wohnraumschaffung hier letztlich 

auch im Interesse der Landeshauptstadt liegt, 

kann auch die vergleichsweise großzügige Hand-

habung von Bauanträgen und Abweichungen 

durch die Bauordnungsbehörde nicht überra-

schen.  Im Rahmen der sog. „10%-Regelung“ wird, 
um Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, eine ge-

ringfügige Überschreitung der sich aus Maß der 

Bebauung und überbaubarer Grundstücksfläche 
ergebenden Wohnfläche der Umgebungsbebau-

ung bei Bauanträgen generell toleriert. In der 

Folge kann sich jedoch die Wohnfläche in einem 

Geviert oder Bebauungszusammenhang dyna-

misch nach oben entwickeln.

Noch vor den Ersatzneubauten birgt die Kate-

gorie der zusätzlichen (Rück-)Gebäude den größ-

ten absoluten Zuwachs an Wohnfläche mit ca. 
950.000 m². Überlange Grundstücke, sowohl im 
Einfamilienhausbereich als auch in der Block-

randbebauung, zeigen noch ein erhebliches Po-

tenzial zur Errichtung zusätzlicher Gebäude.

Nur wenig dahinter bezüglich des Wohnflächen-

potenzials liegen die Baulücken. Hier wären 

stadtweit ca. 740.000 m² neue Wohnfläche mög-

lich. Die meisten liegen im Bereich mit Garten-

stadtcharakter, aber auch im innerstädtischen 

Blockrandbereich wurden noch über 100 Baulü-

cken erfasst. Die Schließung von Baulücken ist 

gesellschaftlich am wenigsten kontrovers. Häu-

fig sind diese eingezäunt und nicht für Öffent-

lichkeit nutzbar; die im Innenstadtbereich häufig 
vorhandenen Brandwände werden als Unästhe-

tisch wahrgenommen. Im Einzelfall kann jedoch 

auch ein für Kleinklima, Fauna oder Erholungs-

zwecke bedeutsamer Grünbewuchs vorhanden 

sein. Hier ist, besonders in bereits dicht besie-

delten Innenstadtquartieren, eine besondere 

Abwägung nötig. 

Aufstockungen fallen demgegenüber in der mög-

lichen, zu schaffenden Wohnfläche etwas zurück 
(ca. 600.000 m²). Diese wurden ganz überwie-

gend im Innenstadtbereich erhoben. Hier ist 

wichtig anzumerken, dass es sich bei der Erhe-

bung nur um eine Volumenbetrachtung handelt, 

die keine Aussage darüber trifft, ob eine Aufsto-

ckung strukturell tatsächlich möglich und sinn-

voll ist. In einigen Fällen handelt es sich daher 

womöglich tatsächlich um Ersatzneubauten. 

Weitere Potenzialkategorien wurden gebildet 

für Fälle, in denen Baurecht erst noch geschaf-

fen werden muss, bzw. Grundstücksgrenzen an-

gepasst werden müssen. Die erzielbare Wohn-

fläche wurde dennoch in analoger Anwendung 
des §34 BauGB geschätzt. Die bedeutendste 
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Fallgruppe ist hier die „Arrondierung von Sied-

lungsbereichen“. Hier handelt es sich um er-

schlossene Grundstücke am Rande eines Sied-

lungszusammenhangs, die aber (gerade noch) 
nicht nach §34 BauGB bebaubar sind. Eine Ak-

tivierung dieser Grundstücke ist einem neuen 

Baugebiet vorzuziehen, da kein zusätzlicher 

Erschließungsaufwand anfällt und sogar poten-

ziell die EfÏzienz bestehender Infrastruktur er-

höht wird. Hier wären nach der Erhebung etwa 

580.000 m² Wohnfläche möglich. Hier ist jedoch 
eine politisch-planerische Entscheidung nötig, 

welche Splittersiedlungen unter keinen Umstän-

den einen Ausbau erfahren sollen, und welche 

Siedlungszusammenhänge ein ausreichendes 

Gewicht für weitere Entwicklung besitzen. Eine 

weitere Fallgruppe sind Parkplatzüberbauungen 

– ein Beispiel für ein realisiertes Potenzial die-

ses Typs ist das Wohnhaus auf dem Parkplatz 

des Dantebades (etwa 150.000 m² Wohnflächen-

potenzial). Eine dritte Fallgruppe bilden Block-

innenbereiche, die noch Platz für zusätzliche 

Bebauung böten, welche nach geltendem Ab-

standsflächenrecht aber nur möglich wäre, wenn 
die Grundstückseigentümerinnen und -eigentü-

mer sich auf eine Zusammenlegung ihrer rück-

wärtigen Grundstücksteile einigen (etwa 60.000 
m² Wohnflächenpotenzial). Häufig ist hier der 
Grundstückszuschnitt sektoral und zersplittert, 

was eine Bebauung erschwert.

Außerdem erhoben wurden Brachflächen. Brach-

flächen sind in der Regel bereits früher für Sied-

lungs- oder Verkehrszwecke genutzte Flächen, 

welche für ihren ursprünglichen Zweck nicht 

länger benötigt werden. Die Grenze zwischen 

Baulücke und Brachfläche ist dabei manchmal 
fließend; Als Brachflächen wurden Potenziale 
jedenfalls dann kategorisiert, wenn nicht mehr 

von einer Lage innerhalb eines Bebauungszu-

sammenhangs (§34 BauGB) auszugehen ist, son-

dern vielmehr die Brachfläche selbst eine Unter-

brechung desselben darstellt. Für Brachflächen 
wurde keine potenziell erzielbare Wohnfläche er-

mittelt, da diese im Rahmen von städtebaulichen 

Detailstudien ermittelt werden müsste.

Eine letzte Kategorie bilden „Siedlungen der Mo-

derne mit geringer Dichte“, insbesondere solche 

der 1950er und 60er-Jahre. Die ermittelte Grund-

flächenzahl der kartierten Siedlungen beträgt 
dem städtebaulichen Leitbild der Zeit folgend 

nur 0,17, nach heutigen Maßstäben relativ gering. 

Hier bestünde durch Einfügung einzelner Gebäu-

de sowie Anbau und Aufstockung noch Nachver-

dichtungspotenzial, welches aber ebenfalls nur 

im Rahmen von detaillierteren Untersuchungen 

genauer quantifiziert werden kann. Die Potenzi-
ale dieser Kategorie sind leichter aktivierbar, da 

die Eigentumsstruktur oftmals konsolidiert ist 

und es sich um institutionelle Eigentümerinnen 

bzw. Eigentümer mit dem entsprechenden Fach-

wissen und Interesse handelt. Der Wertzuwachs 

durch die Wohnraumschaffung sollte auch den 

bestehenden Bewohnerinnen und Bewohnern 

durch Wohnumfeldverbesserungen zugutekom-

men, welche unter ihrer Beteiligung entwickelt 

werden sollten.

Innerhalb bestehender Bebauungspläne existiert 

nur wenig Nachverdichtungspotenzial. Die meis-

ten erhobenen Potenziale liegen im §34-Gebiet 

(79%) oder im Bereich eines Bebauungsplanes 
in Aufstellung (7%). Der tatsächliche Anteil der 
nach §34 zu beurteilenden Potenziale liegt da-

bei womöglich noch höher, da nicht alle Bebau-

ungspläne qualifiziert sind, d.h. alle notwendigen 
Festsetzungen zur Bestimmung des Maßes der 

Nutzung und der überbaubaren Grundstücksflä-

che enthalten. Zudem sind auch gerade in Kraft 

getretene Bebauungspläne damit erfasst, bei 

denen der Bau noch nicht begonnen hat. Dies 

unterstreicht die Bedeutung des §34 BauGB für 

die Wohnraumschaffung. In Gebieten mit Bebau-

ungsplan müsste hingegen mit Befreiungen ge-

arbeitet werden, um weitere Nachverdichtung zu 

ermöglichen.

Die Erhebung förderte zudem eine Häufung von 

Potenzialflächen in der Nachbarschaft von Kir-

chengebäuden zutage. Zwar ist städtebaulich 

ein öffentlicher Freiraum rund um Kirchen häufig 
gezielt angelegt und erwünscht, und manche ty-
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4 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Das Instrumentarium für Städte und Gemeinden, 

Innenentwicklung zu unterstützen und Bauland 

zu mobilisieren, ist bereits umfangreich und wür-

de jüngst weiter gestärkt (Bunzel, Coulmas, et al. 
2023; Bunzel, Hanke, et al. 2023, s. auch Kapitel 4), 
während teilweise eher ein Engpass bei den per-

sonellen und finanziellen Ressourcen zum Einsatz 
der Instrumente besteht. Dennoch ergeben sich 

aus diesem Bericht einige wichtige Handlungs-

empfehlungen an die Gesetzgeber der verschie-

denen staatlichen Ebenen.

Der Bundesgesetzgeber sollte darauf hinwirken, 

dass nicht nur neu aufgestellte Bebauungspläne 

in einem vektorbasierten, digitalen Format vorlie-

gen müssen (IT-Planungsrat 2017), sondern dass 
– mit einer ausreichenden Übergangsfrist – auch 

alle bestehenden Bebauungspläne entsprechend 

vektorbasiert digitalisiert und der Öffentlichkeit 
zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Erfas-

sung von Bebauungspotenzialen in den vielfach 

nur als eingescannte Zeichnung vorliegenden, bis 

zu 60 Jahre alten Bebauungsplänen, ist sehr auf-
wändig. Eine Digitalisierung würde hier einen Ab-

gleich von rechtlich möglicher mit tatsächlicher 

Bebauung mit nur wenigen Schritten der Daten-

verarbeitung erlauben. Langfristig sollte ein voll 

digitalisiertes Baurecht angestrebt werden, bei 

welchem nicht länger die physische Druckfassung 

allein rechtsverbindlich ist.

Die zeitlich befristete „Familienklausel“ des § 

176 Abs. 3 BauGB des Baugebots, nach welcher 

die Gemeinde bis zum 23. Juni 2026 von einem 
Baugebot abzusehen hat, wenn ein Eigentümer 

glaubhaft macht, dass ihm die Durchführung des 

pischen Nebengebäude (bspw. Kindertagesstät-

ten inkl. ihrer Freiflächen) eignen sich nicht für 
Nachverdichtung. Dennoch besteht auch seitens 

der Kirchen die Verantwortung zu prüfen, ob auf 

eigenen Grundstücken ein Beitrag zur Verringe-

rung der Wohnungsknappheit möglich ist.

Neben den quantitativen Ergebnissen führen 

die Erfahrung der Durchführung des Projektes 

und die Interpretation der Ergebnisse auch zu 

einigen allgemeineren Schlussfolgerungen. Dies 

betrifft zum einen die wichtige Rolle des for-

malisierten Denkmalschutzes und der Planung 

angesichts des Drucks zur Nachverdichtung. 

Die Einstufung vieler Gebäude in Gartenstadt-

gebieten als Ersatzneubaupotenzial mag unter 

gestalterischen Aspekten bedauert werden, bil-

det aber nur die rechtliche Realität ab. Wenn ein 

gesellschaftliches Interesse am Erhalt bestimm-

ter städtebaulicher Ensembles oder Grünflächen 
besteht, dann muss dies durch Eintragung in die 

Denkmalliste oder entsprechende raumplaneri-

sche Festsetzungen gesichert werden. 

Gleichzeitig muss festgestellt werden, dass 

Nachverdichtung zwar aus ökologischer und 

gesamtwirtschaftlicher Perspektive erwünscht 

und politisch priorisiert ist, aber in der Regel auch 

ein Geschäft im Sinne der Eigentümerinnen und 

Eigentümer bzw. Entwicklerinnen und Entwick-

ler. Sie ist zwar aufwändiger und risikobehafteter 

als vergleichbare Investitionen auf grüner Wie-

se, führen aber dennoch zu meist erheblichen 

Steigerungen des Bodenwertes und der Miet-

einnahmen. Ein Potenzialkataster wie das hier 

vorgestellte ist daher auch für privatwirtschaft-

liche Investorinnen und Investoren interessant. 

Hinzu kommt, dass gerade im Ersatzneubau oft-

mals preisgünstiger durch hochpreisigen Wohn-

raum ersetzt wird. Mehr Wohnraum löst also 

nur theoretisch die Wohnraumknappheit. Der 

Stadtratsbeschluss der LHM, dass – vergleichbar 

zu den Regelungen der Sozialgerechten Boden-

nutzung (SoBoN) – auch bei Abweichungen vom 
Einfügenserfordernis in §34-Gebieten und Be-

freiungen von Bebauungsplänen zur Bedingung 

gemacht wird, dass 40% des neu geschaffenen 
Wohnraums für den geförderten Wohnungsbau 

verwendet werden, ist daher wichtig. 

Kapitel 1 - Potenziale der Innenentwicklung in München



13

Vorhabens aus Gründen des Erhalts der Entschei-

dungsbefugnis über die Nutzung des Grundstücks 

für seinen Ehegatten oder eine in gerader Linie 

verwandte Person nicht zuzumuten ist, sollte zu-

rückgenommen werden, da sie das Baugebot er-

heblich schwächt und eine Glaubhaftmachung 

zu leicht zu erbringen ist, selbst wenn die Gründe 

dafür nicht vorliegen. Das Baugebot ist das wich-

tigste kommunale Instrument zur Aktivierung von 

Innenentwicklungspotenzialen.

Die Entscheidung des Landesgesetzgebers in 

Bayern, vom Bundesmodell der Grundsteuer ab 

2025 zugunsten einer reinen Flächensteuer abzu-

weichen, sowie auf die Grundsteuer C zu verzich-

ten, ist unter dem Gesichtspunkt der Förderung 

der Innenentwicklung abzulehnen. Hingegen wäre 

womöglich das Bodenwertsteuermodell, welches 

Baden-Württemberg einführt, geeignet, durch 

sanften ökonomischen Druck Innenentwicklungs-

potenziale zu aktivieren, da diese grundsätzlich be-

steuert würden wie benachbarte, voll entwickelte 

Grundstücke (Löhr 2020; Wenner 2018). Eine zu-

sätzliche Grundsteuer C auf baureifes, unbebautes 

Land könnte diesen Druck weiter erhöhen.

Die Landeshauptstadt München sollte ein eigenes 

Kataster der Innenentwicklungspotenziale im Sin-

ne des §200 (3) BauGB erstellen, um einen Über-

blick über ungenutzte oder untergenutzte Flächen 

zu erhalten, und dieses zu einem konstanten In-

nenentwicklungsmonitoring ausbauen. Dies wür-

de eine gezielte Ansprache von Eigentümerinnen 

und Eigentümern ermöglichen, ihr Baurecht zeit-

nah auszuschöpfen. Ein städtebauliches Entwick-

lungskonzept zur Stärkung der Innenentwicklung 

nach § 176a BauGB, das mit der Baurechtsnovelle 

2021 als Folge der Baulandkommission eingeführt 

wurde, sollte zügig aufgestellt werden. 

Die strategische Stadtentwicklung muss nach 

den nun weitgehend entwickelten, größeren zu-

sammenhängenden Entwicklungsgebieten auf 

Brachflächen stärker die kleinteiligen Potenziale 
im Bestand in den Blick nehmen, auch wenn die 

Wohnraumschaffung hier mühsamer ist. Sie muss 

ihr Instrumentarium daraufhin ausrichten und alle 

rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen. Insbe-

sondere sollte sie auch vor Baugeboten nicht zu-

rückschrecken.

Die LHM sollte darüber hinaus weiterhin Flexibi-

lität bei der Weiterentwicklung in §34-Gebieten 

zeigen, ohne die Schaffung sozialen Wohnraums 

und nötiger Infrastruktur zu vernachlässigen. 

Sie kann bei Aufstockungen und Dachausbauten 

auch bei Denkmälern mutiger werden (s. Kapitel 
8, 9). Sie sollte gezielte Strategien und ggf. För-

derprogramme für bestimmte Gebäude- bzw. 

Eigentumskonstellationen entwickeln, z.B. einge-

schossige Supermärkte. Sie sollte darüber hinaus 

eine aktivere Bodenpolitik betreiben, um durch 

Bodeneigentum Durchgriffsrechte zur Innenent-

wicklung zu stärken.

Bund, Land, Kommune, Körperschaften des öf-

fentlichen Rechts (bspw. Hochschulen) sowie die 
Kirchen sind darüber hinaus aufgerufen, ihren ei-

genen Grundstücksbestand auf bislang nicht ge-

hobene Innenentwicklungspotenziale zu prüfen, 

um selbst zur Bekämpfung der Wohnungsknapp-

heit beizutragen.
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5 FORSCHUNGSLÜCKEN
Selbstverständlich konnte das hier vorgestellte 

Lehrforschungsprojekt in einem Semester nur 

einen Ausschnitt der Herausforderungen rund 

um die Stärkung der Innenentwicklung betrach-

ten. Der Forschungsprozess hat dabei zusätz-

lich auch neue offene Fragen zutage gefördert. 

Es verbleiben also eine Reihe von Forschungs-

lücken für zukünftige Projekte, welche teilweise 

bereits aktuell im Rahmen von Projekt- und Mas-

terarbeiten am Lehrstuhl Raumentwicklung der 

TUM weiter untersucht werden.

Das vorliegende Projekt hat sich auf die Identi-

fikation von Wohnungsbaupotenzialen in der In-

nenentwicklung konzentriert, da es sich um ein 

gesellschaftlich breit wahrgenommenes Prob-

lem handelt. Die Fragestellung lässt sich jedoch 

auch auf gewerbliche Potenziale übertragen. Ge-

rade kleine Handwerksbetriebe sind häufig eben-

so durch hohe Mieten und Verdrängung beein-

trächtigt wie einkommensschwache Haushalte. 

Gleichzeitig stellt sich auch bezüglich Gewerbe-

gebieten die Frage der gezielten und vollen Aus-

nutzung des Bebauungspotenzials zum Zweck 

des Flächensparens. Die akademische Fachdis-

kussion zu Gewerbegebieten konzentriert sich 

vor allem auf deren Transformation zu gemischt-

genutzten Quartieren (Roost et al. 2021; Förster 
et al. 2017). Es stellt sich jedoch die Frage, ob für 
manche Gewerbegebiete auch eine Strategie des 

„mehr desselben“ Anwendung finden muss, auch 
wenn in Zukunft immer mehr Betriebe wohnver-

träglich sein werden. Besonders für solche Ge-

biete wäre eine Potenzialanalyse, wie im Rahmen 

dieses Projektes für Wohnen durchgeführt, von 

Interesse. Zu bedenken ist jedoch, dass gewerb-

liche Nutzungen weniger generisch als Wohn-

nutzungen sind und vielfältigen Standortanfor-

derungen unterliegen. In der Praxis untersuchen 

bereits verschiedene Großstädte in Deutschland 

auch Potenziale gewerblicher Nachverdichtung 

in ihren strategischen Stadtentwicklungsplänen. 

Es besteht somit Potenzial für wissenschaftliche 

Arbeiten mit politikvergleichenden und empi-

risch-datengetriebenen Ansätzen. 

Die durch das Projekt untersuchten Potenzialty-

pen der Innenentwicklung stellen keine abschlie-

ßende Aufzählung dar. Weitere, im Rahmen des 

Projektes nicht betrachtete, aber möglicherwei-

se relevante Potenziale könnten beispielsweise 

die Umnutzung von minder- oder nicht genutzten 

Gebäuden (z.B. Gewerbe zu Wohnen), die Verle-

gung von am derzeitigen Ort entbehrlichen öf-

fentlichen Einrichtungen, und auch der Dachaus-

bau sein (der sich von der Aufstockung dadurch 
unterscheidet, dass ein bereits vorhandenes 

Dachgeschoss erstmals zu Wohnzwecken her-

gerichtet wird). Auch die weitere Quantifizierung 
des Entwicklungspotenzials auf Brachflächen 
und in bestehenden, wenig verdichteten Siedlun-

gen der 1950er und 60er-Jahre, die im Rahmen 
dieses Projektes zunächst nicht erfolgen konnte, 

ist wünschenswert.

Bereits während des vergleichsweise kurzen 

Zeitraums der Datenerhebung zeigte sich in 

manchen Fällen, dass Potenziale, die nach Daten-

lage der Geodaten vorhanden sein sollten, sich 

tatsächlich bereits in Umsetzung befanden. Dies 

wirft ein Schlaglicht auf das Thema der ex-post 

Evaluierung von bereits genutzten Potenzialen. 

Eine Auswertung des Innenentwicklungsge-

schehens ermöglicht, Realisierungswahrschein-

lichkeiten verschiedener Potenzialtypen besser 

einzuschätzen. Es liegen hier bereits eine Reihe 

von wissenschaftliche Arbeiten vor die vor allem 

fallstudienbasierte Ansätze (BBSR 2018; Lobeck, 
Wiegandt und Wiese-von Ofen 2006) oder ag-

gregierte Daten (Eichhorn und Siedentop 2022) 
nutzen. Ehrhardt et al. (2023) stellen eine grund-

stücksbezogene Methode vor. Eine solche geo-

datenbasierte Auswertung speziell für München 

liegt aber bislang nicht vor. Bestehendes Wissen 

hierzu basiert auf unsystematischen Beobach-

tungen.

Die datengestützte Potenzialanalyse entwickelt 

sich in den letzten Jahren sowohl in der Wissen-

schaft (Ehrhardt et al. 2023; Schiller et al. 2021; 
Hecht und Meinel 2014) als auch der Praxis – viel-

Kapitel 1 - Potenziale der Innenentwicklung in München
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fach in Form von Startups – sehr dynamisch. Aus 

Sicht des Projektes bestehen dennoch weiterhin 

einzelne Lücken in Forschung und Anwendung, 

darunter die (semi-)automatisierte Übertragung 
alter Bebauungspläne in ein digital lesbares Vek-

torformat, sowie eine weiter verbesserte algo-

rithmische Umsetzung des §34 BauGB sowohl in 

Bezug auf die Abgrenzung seines Geltungsberei-

ches als auch der Ermittlung des maßgeblichen 

grundstücksbezogenen rechtlichen Bebauungs-

potenzials.

In politikvergleichender Perspektive scheint 

es lohnenswert, die Handhabung von Befreiun-

gen von Bebauungsplänen und Abweichungen 

von der Einfügenserfordernis in §34-Gebieten 

in verschiedenen Städten zu vergleichen. Eine 

Datenbank zu Baulandbeschlüssen, wie sie bei-

spielsweise das DIfU pflegt (Pätzold, Frölich von 
Bodelschwingh und Bunzel 2023) ist hierfür not-

wendig. Zwar gibt es international nicht über-

all vergleichbare Regelungen zum §34 BauGB, 

dennoch ist „soft densification“ ein Politikziel 
in vielen europäischen Staaten (s.a. BMI 2020). 
Hier stehen noch Vergleiche der politischen Ins-

trumente zu seiner Erreichung aus, denen sich 

aktuell ein Arbeitskreis der Akademie für Raum-

entwicklung ARL widmet (Hengstermann et al. 

2023). Baurechtlich werfen unter anderem die 
Fälle der Bebauungspotenziale in Blockinnen-

bereichen nach verändertem Grundstückszu-

schnitt die Frage auf, ob hierfür das Instrument 

der Umlegung eingesetzt werden kann, das 

hauptsächlich zur Erschließung neuen Baulands 

zum Einsatz kommt.

Ein wesentliches Hindernis für Forschung 

stellt die Tatsache dar, dass das Grundbuch in 

Deutschland zwar öffentlichen Glauben genießt, 

aber – im Unterschied zu einigen anderen euro-

päischen Staaten, beispielsweise Irland oder 

Tschechien, nicht generell öffentlich einsehbar 

ist. Dadurch ist es nicht möglich, die erhobenen 

Potenziale bestimmten Eigentümerinnen oder 

Eigentümern, oder auch nur Eigentumskatego-

rien zuzuordnen. Die Interessen und Möglichkei-

ten der Eigentümerinnen und Eigentümer sind 

elementar wichtig für die (Wahrscheinlichkeit 
der) Aktivierung von Innenentwicklungspotenzi-
alen; sie erfordern angepasste unterschiedliche 

Arten der Ansprache seitens der Kommune. Das 

Problem wird abgeschwächt dadurch, dass zu-

mindest die Kommunen selbst die entsprechen-

de Datenverknüpfung vornehmen können, wenn 

sie selbst über ein Potenzialkataster verfügen.
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Die Publikation ist gegliedert wie folgt: In Kapitel 

2 stellen Alicia-V. Hergerdt und Johanna S. Wulff 

die Erhebungsergebnisse im Detail mit Karten 

und Grafiken dar. Hier wird auch die Methodik und 
Vorgehensweise noch einmal genauer erläutert.

Eine manuelle Erhebung von Innenentwicklungs-

potenzialen ist sehr aufwändig. In Kapitel 3 be-

fassen sich daher Johannes David, Christine Ge-

elhaar und Larisa Pavliuk mit datengestützten 

Erfassungsmethoden von Innenentwicklungs-

potenzialen. Das Kapitel verfolgt dabei zwei 

Ziele: Einerseits wird eine Methode erarbeitet 
zur automatisierten, parzellenscharfen GIS-ge-

stützten Ermittlung und Quantifizierung von 
Baulücken, Ersatzneubauten und Aufstockungen 

anhand von Grundstücks- und Gebäudedaten im 

Geltungsbereich des §34 BauGB. Zwar wird häu-

fig die Kontextgebundenheit des §34 betont, die 
eine Erfassung mittels mathematisch-geografi-

schen Kriterien erschwert. Das Kapitel zeigt An-

sätze, wie dies dennoch in Übereinstimmung mit 

tatsächlichen Ansätzen der Planungspraxis ge-

lingen kann. Andererseits wird eine Methode zur 

Kontextualisierung und Qualifizierung der Poten-

ziale durch Anreicherung mit weiteren Daten 

erarbeitet, welche die Priorisierung von „Brenn-

punkten mit Handlungsbedarf“ für die Stadtpla-

nung ermöglichen soll. Der Ansatz ist skalierbar 

und auf andere Gemeinden übertragbar.

In Kapitel 4 erarbeiten Annabel Matzdorf und 

Angelina Bachhiesl einen umfassenden Über-

blick des rechtlichen, ökonomischen und or-

ganisatorischen Handlungsrahmens, welcher 

den Gemeinden zur Mobilisierung von Innen-

entwicklungspotenzialen zur Verfügung steht, 

sowie die verschiedenen, in der Landeshaupt-

stadt München bereits genutzten Instrumente 

zur Förderung der Innenentwicklung vorzustel-

len und zu bewerten. Die Autorinnen plädieren 

für eine stärkere Nutzung von städtebaulichen 

Entwicklungskonzepten zur Stärkung der Innen-

entwicklung sowie die systematische Erfassung 

von Innenentwicklungspotenzialen in Bauland-

katastern als wichtige Stellschrauben der Bau-

landmobilisierung, sowie eine aktive Liegen-

schaftspolitik. Insgesamt sei jedoch weniger 

eine Schärfung des Instrumentariums, als eine 

konsequente Anwendung desselben nötig, was 

aber häufig an fehlenden Ressourcen und Perso-

nal scheitert. 

Städtebauliche Planung in Deutschland ist in der 

Regel „Angebotsplanung“ – sie ist also auf die 

Mitwirkungsbereitschaft der Grundstückseigen-

tümerinnen und -eigentümer angewiesen. Kom-

munale Strategien zur Umsetzung von Innenent-

wicklung dürfen daher die Eigentumsstruktur 

sowie Bedürfnisse und Motivlagen der Eigen-

tümerinnen und Eigentümer nicht außer Acht 

lassen. In Kapitel 5 befasst sich Livia Plaumann 

daher mit der Analyse der Eigentumsstruktur 

in München, welche durch die Herausforderung 

fehlender öffentlicher Daten gekennzeichnet 

ist. Das Kapitel kommt zu dem Schluss, dass die 

hohe Bedeutung des privaten Einzeleigentums 

in München die Innenentwicklung erschwert. 

Große (institutionelle) Einzeleigentümer haben 
einen stärkeren Hebel, deren Potenzialflächen 
sind aber vielfach schon ausgeschöpft.

Kompromisslose Nachverdichtung läuft Gefahr, 

Gesundheit, Klimaanpassung sowie Biodiversität 

zu gefährden. Für die Nachverdichtung bedeu-

tet dies, dass diese Rücksicht auf den Kontext 

des Einzelfalls nehmen muss, und das abhängig 

vom Grad der Versorgung mit Grünflächen in be-

stimmten Fällen davon abgesehen werden sollte, 

argumentiert Charlotte Schöffend in Kapitel 6. 

Zusätzlich sollte bei baulicher Innenentwicklung 

angestrebt werden, auch die grüne Infrastruktur 

weiter zu qualifizieren („doppelte Innenentwick-

lung“), um so idealerweise die Balance zu halten 
zwischen dem Generieren von Wohnraum und 

Erhalten bzw. Schaffen von qualitativ hochwerti-

gen öffentlichen Grünflächen.

Ein wichtiges Potenzial der Innenentwicklung 

liegt in Aufstockungen. Besonders nachhaltig 
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können diese im Holzbau realisiert werden. In 

Kapitel 7 untersucht Johanna Huhle die zur Auf-

stockung geeigneten Gebäude in München und 

kategorisiert diese nach entsprechenden Ge-

bäudetypologien, um die baulichen und rechtli-

chen Bedingungen in diesen Fallgruppen besser 

zu verstehen. Aufgrund der Gebäudekategori-

sierung konnten vier Aufstockungsvarianten 

herausgearbeitet werden. Diese Aufstockungs-

varianten helfen dabei, Gebäudesteckbriefe zu 

entwickeln, um das vertikale Nachverdichtungs-

potenzial auszutesten und besser verstehen zu 

können.

In Kapitel 8 befasst sich J. Laura Haug mit dem 
Thema des Denkmalschutzes in der Innenent-

wicklung: Auf den ersten Blick scheinen Maßnah-

men der Innenentwicklung und Denkmalschutz 

in unauflösbarem Konflikt zu stehen. Besonders 
der Ersatzneubau kann erhebliche zusätzliche 

Wohnflächen generieren, führt aber zum unwie-

derbringlichen Verlust der bestehenden Bau-

substanz. Aufstockung können beispielsweise 

aber auch verstanden werden als eine Art von kri-

tischer Instandsetzung, Erhaltung historischer 

Substanz und Pflege eines Denkmals. Im Ergeb-

nis ist Denkmalschutz kein Hinderungsgrund für 

Aufstockungen, aber macht es komplizierter. 

Das Gesamtpotenzial der Innenentwicklung in 

München an Denkmälern ist zudem gering. 

In Kapitel 9 wagt Tristan Nigratschka einen Blick 

in zwei andere europäische Städte, die ebenso 

wie München von großen Stadterweiterungen 

der Gründerzeit mit Blockrandbebauung gekenn-

zeichnet sind: Brüssel und Wien. Im Vergleich er-

scheint der Münchner Umgang mit Dachausbau-

ten und Aufstockungen restriktiv. Es bräuchte 

seitens der zuständigen Behörden einen flexib-

leren Umgang mit der Bestandsbebauung, wenn 

auch in München durch die Erweiterung nach 

oben mehr Wohnfläche geschaffen werden soll.

Naomi Brenneis und Franziska Thielen zeigen 

in Kapitel 10 exemplarisch einen Nachverdich-

tungsvorschlag anhand eines Fallbeispiels aus 

dem Erhebungsdatensatz mittels eines städte-

baulichen Entwurfes. Die gewählte Entwurfs-

situation ist gekennzeichnet durch ein hohes 

Wohnflächenpotenzial, bei dem gleichzeitig 
mehrere Potenzialtypen dicht beieinanderliegen 

und so eine spannungsreiche städtebauliche 

Ausgangssituation erzeugen. Das Kapitel zeigt 

eine weitere Nutzungsmöglichkeit des Daten-

satzes als Grundlage für Entwurfsprojekte in der 

Lehre auf.

Quellenverzeichnis

Bayern Labo, Bayerische Landesbodenkreditanstalt (2020): 
Wohnungsmarkt Bayern 2020. München: Bayerische Landes-
bodenkreditanstalt.

BayLFStat, Bayerisches Landesamt für Statistik (2022): 
Durchschnittlicher Flächenverbrauch in Bayern beläuft sich 
auf 10,3 Hektar pro Tag im Jahr 2021. https://www.statistik.
bayern.de/presse/mitteilungen/2022/pm279/index.html, Zu-
griff am 23.02.2024.

BBSR, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(2018): Erfolgsfaktoren für Wohnungsbauvorhaben im Rahmen 
der Innenentwicklung von dynamischen Städten. Bonn: BBSR, 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung.

Blum, Andreas, Mehmet M.  Atci, Julia Roscher, Ralph Henger 
und Florian Schuster (2022): Bauland- und Innenentwicklungs-
potenziale in deutschen Städten und Gemeinden. In: BBSR-
Online-Publikationen 11, 1-231.

BMI, Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 
(2020): Neue Leipzig Charta - Die transformative Kraft der 
Sädte für das Gemeinwohl.

Bunzel, Arno, Diana Coulmas, Franciska Frölich von Bodel-
schwingh, Magnus Krusenotto, Petra Lau und Wolf-Christian 
Strauss (2023): Neue Instrumente der Baulandmobilisierung: 
Handreichung, Bd. 2/2023. Berlin: Deutsches Institut für 
Urbanistik (Difu), Zugriff am 11.04.2023.

Bunzel, Arno, Stefanie Hanke, Magnus Krusenotto und Daniela 
Michalski (2023): Baugebote für den Wohnungsbau - von der 
kooperation Aktivierung bis zur Anordnung. Arbeitshilfe für die 
kommunale Praxis. Serie: Difu Impulse, 1/2023 (Hrsg.). Berlin: 
Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-, Berlin, Zugriff am 
11.04.2023.



18

Ehrhardt, Denise, Martin Behnisch, Mathias Jehling und Mark 
Michaeli (2023): Mapping soft densification: a geospatial ap-
proach for identifying residential infill potentials. In: Buildings 
and Cities 4(1), 193-211. doi: 10.5334/bc.295.

Eichhorn, Sebastian und Stefan Siedentop (2022): Innen vor 
Außen? Eine Schätzung der Innenentwicklung in nordrhein-
westfälischen Gemeinden, 1979 bis 2011. In: Raumforschung 
und Raumordnung | Spatial Research and Planning 80(6), 640-
658. doi: 10.14512/rur.178.

Europäische Kommission (2021): EU-Bodenstrategie für 2030, 
699. Brüssel: Europäische Kommission. https://eur-lex.euro-
pa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0699, 
Zugriff am 23.02.2024.

Förster, Agnes, Stephanie Wenzel, Alain Thierstein, Lukas Gil-
liard, Lea Scholze, Leila Unland und Bernadette Brunner (2017): 
Gewerbe & Stadt. Gemeinsam Zukunft gestalten. München: 
Studio I Stadt I Region, Technische Universität München.

Hecht, Robert und Gotthard Meinel (2014): Automatisierte 
Erfassung von Innenentwicklungspotenzialen auf Grundlage 
von Geobasisdaten − Möglichkeiten und Grenzen. In: Gott-
hard Meinel, Ulrich Schumacher und Martin Behnisch (Hrsg.): 
Flächennutzungsmonitoring. 6: Innenentwicklung—Prognose—
Datenschutz. Berlin: Rhombos, 103-112.

Hengstermann, Andreas, Fabian Wenner, Mathias Jehling und 
Thomas Hartmann (2023): Innovative Land Policies in Europe. 
In: Raumforschung und Raumordnung | Spatial Research and 
Planning. doi: 10.14512/rur.2246.

IT-Planungsrat (2017): Standardisierungsagenda: Austausch 
im Bau- und Planungsbereich. 24. Sitzung, Beschluss 2017/37 
vom 05.10.2017, S.

LfU, Bayerisches Landesamt für Umwelt (2023): Flächen-
management-Datenbank: praktische Hilfe für Kommunen. 
https://www.lfu.bayern.de/umweltkommunal/flaechenma-
nagement/fmdb/index.htm.

LHM, Landeshauptstadt München (2005): Münchens Zukunft 
gestalten, Perspektive München - Strategien, Leitlinien, Pro-
jekte, Bericht zur Stadtentwicklung 2005. München: Referat 
für Stadtplanung und Bauordnung.

LHM, Landeshauptstadt München (2011): Langfristige Sied-
lungsentwicklung. München: Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung. https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:1505d79a-
63ba-496f-91f7-78799809c06b/lasie_gutachten_wwwkl.pdf, 
Zugriff am 23.02.2024.
LHM, Landeshauptstadt München (2022a): Wohnungspoliti-

sches Handlungsprogramm „Wohnen in München VII“ (2023-
2028). Stadtratsbeschluss vom 21.12.2022, S. Beschlussseite 
zu TOP 50.

LHM, Landeshauptstadt München (2023): Demografiebericht 
München – Teil 1. Analyse 2022 und Bevölkerungsprognose 
2023 bis 2040 für die LandeshauptstadtReferat für Stadt-
planung und Bauordnung. https://stadt.muenchen.de/dam/
jcr:934018c0-0a9e-47a2-aea6-0dafcf829ea8/LHM_Demogra-
fiebericht-Teil1_2023.pdf, Zugriff am 23.02.2024.

LHM, Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung (Hrsg.) (2022b): Bericht zur Wohnungssitu-
ation in München 2021 – 2022. Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung der Landeshauptstadt München. München.

Lobeck, Michael, Claus-C.  Wiegandt und Irene Wiese-von Ofen 
(2006): Entwicklung von umsetzungsorientierten Handlungs-
schritten zur Mobilisierung von Baulücken und zur Erleichte-
rung von Nutzungsänderungen im Bestand in Innenstädten 
NRWs. Serie: Landesinitiative „Stadtbaukultur NRW“. Bonn: 
Universität Bonn.

Löhr, Dirk (2020): Grundsteuerreform: Die neue Unübersicht-
lichkeit. In: FUB - Flächenmanagement und Bodenordnung 
2020(4), 171-179.

Pätzold, Ricarda, Franciska Frölich von Bodelschwingh und 
Arno Bunzel (2023): Praxis der kommunalen Baulandmobili-
sierung, Bd. 3/2023. Berlin: Deutsches Institut für Urbanistik 
(Difu), Zugriff am 11.04.2023.

Roost, Frank, Christine Baur, Felix Bentlin, Elisabeth Jeckel, 
Jürgen Höfler, Britta Hüttenhain, Anna Ilonka Kübler, Angela 
Million und Stefan Werrer (2021): Vom Gewerbegebiet zum 
produktiven Stadtquartier. Bonn: BBSR, Bundesinstitut für 
Bau-, Stadt- und Raumforschung.

Schiller, Georg, Andreas Blum, Robert Hecht, Holger Oertel, 
Uwe Ferber und Gotthard Meinel (2021): Urban infill develop-
ment potential in Germany: comparing survey and GIS data. In: 
Buildings & Cities 2(1), 36-54. doi: 10.5334/bc.69.

UBA, Umweltbundesamt (2023): Siedlungs- und Verkehrs-
fläche. https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-bo-
den-land-oekosysteme/flaeche/siedlungs-verkehrsflaeche#-
das-tempo-des-flachen-neuverbrauchs-geht-zuruck, Zugriff 
am 23.02.2024.

Wenner, Fabian (2018): Sustainable urban development and 
land value taxation: The case of Estonia. In: Land Use Policy 
77, 790-800. doi: 10.1016/j.landusepol.2016.08.031.

Kapitel 1 - Potenziale der Innenentwicklung in München



19



20

 DATENSATZBESCHREIBUNG UND 
- AUSWERTUNG

2

ALICIA-V. HERGERDT, JOHANNA S. WULFF

In diesem Kapitel präsentieren wir die Ergeb-

nisse einer Erhebung der Innenentwicklungspo-

tenziale Münchens. Die Daten wurden erhoben 

durch ein studentisches Lehrforschungsprojekt 

am Lehrstuhl Raumentwicklung der TUM im 

Sommersemester 2023. Die Haupt-Forschungs-

frage des Projektes lautet: Wie groß ist das 
verbliebene Innenentwicklungspotenzial in 

München, wie viele Wohnungen könnten in den 

bestehenden städtischen Strukturen noch ent-

stehen, ohne zusätzliche Schaffung von Bau-

recht?

Die Erhebung erfolgte manuell durch die 16 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Projektes 

in räumlich abgegrenzten Erhebungsgebieten 

mit der Geodatenerhebungsumgebung ArcGIS 

Field Maps. Dabei wurde ein zuvor gemeinsam 

erarbeitetes und immer wieder verfeinertes 

Erhebungsschema angewandt. Die manuell er-

hobenen Daten wurden anschließend durch (teil)
automatisierte, geoinformatische Verfahren 

weiter angereichert, ergänzt, auf Plausibilität 

geprüft und verbessert (s. Kapitel 3). Im Herbst 
2023 erfolgte eine weitere, manuelle und auto-

matisierte Überarbeitung des Gesamtdaten-

satzes, sowie eine Anreicherung mit weiteren 

georeferenzierten Merkmalen. Ungenauigkeiten 

der Zuordnung und Erhebungstiefe, die bei einer 

heterogenen Studierendengruppe trotz großer 

Sorgfalt im Forschungsdesign unvermeidlich 

sind, wurden dabei soweit möglich reduziert. 

Verbleibende Unsicherheiten sind in der Aus-

wertung gekennzeichnet. Der Datenstand ist 

somit Dezember 2023. 

Die Ausgangsfrage des Projekts richtete sich 

zunächst nur auf baurechtlich bereits be-

stehende Potenziale in Bebauungsplänen oder 

im Planungsrechtlichen „Innenbereich“ nach §34 

BauGB (siehe Kapitel 3 für eine Erläuterung).
Eine Aufweichung dieser Regel führt zu einer 

gewissen Unschärfe des Potenzialbegriffs, da 

die Schaffung neuen Baurechts in der Fläche 

und Höhe mittels Bauleitplanung theoretisch 

nahezu unbegrenzt ist. Noch während der Phase 

des „Pre-Tests“ der Erhebung wurde aber deut-

lich, dass im Laufe der manuellen Erhebung vor 

Ort (Ortsbegehung, Luftbildauswertung) auch 
immer wieder räumlich eng begrenzte Fälle auf-

traten, bei denen städtebaulich eine Nachver-

dichtung möglich oder sogar ratsam erscheint, 

eine Bebauung nach geltendem Recht aber 

(noch) nicht möglich ist. Für ihre Realisierung ist 
in der Regel die Aufstellung eines Bebauungs-

planes durch die Planungsverwaltung oder eine 

Einigung von Grundstückseigentümerinnen und 

-eigentümern auf eine Veränderung von Grund-

stückszuschnitten bzw. eine Umlegung erfor-

derlich. Die für die Erhebung genutzten Katego-

rien sind in Tab. 2.1 und 2.2 erläutert.

1 EINFÜHRUNG
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Während manche der erhobenen Potenziale 

grundstücksbezogen sind, sind andere gebäu-

debezogen. Gebäudebezogene Potenziale kom-

men nur zum Einsatz, wenn nicht ohnehin ein 

das gesamte Grundstück betreffendes Potenzial 

vorliegt. Grundstücksbezogene Potenziale um-

fassen daher stets eventuelle rein gebäudebe-

zogene Potenziale mit. Beispielsweise wird ein 

Grundstück mit Potenzial für ein zusätzliches 

Rückgebäude und vergrößerten Ersatzneubau 

nur als „vergrößerter Ersatzneubau“ erfasst, 

wobei die potenzielle zusätzliche Fläche und 

Gebäudehöhe beider Gebäude verschmolzen 

wird. Aus inhaltlichen und arbeitsökonomischen 

Gründen wurden bestimme Fallkonstellationen 

grundsätzlich von der Erhebung ausgeschlos-

sen, obwohl zumindest prinzipiell auch hier 

Innenentwicklungspotenziale vorliegen können. 

Diese sind:

1. Parks, Spiel- und Sportplätze und Friedhöfe (je-

weils nach Darstellung im Flächennutzungsplan). 
Bauliche Verdichtung durch Innenentwicklung 

darf nicht zu einem substanziellen Verlust von 

öffentlich nutzbaren, wohnortnahen Erholungs- 

und Spielflächen führen. Im Gegenteil gewinnt 
eine wohnortnahe Versorgung mit öffentlichen 

Grünflächen gerade bei Innenentwicklung weiter 
an Bedeutung und sollte daher in gleichem Maße 

gestärkt und qualifiziert werden („doppelte In-

nenentwicklung“, sieheKap. 6). Insbesondere bei 
Friedhöfen verstieße eine Bebauung außerdem 

gegen weithin herrschende Wertvorstellungen.

Solche Flächen wurden daher von der Erhebung 

grundsätzlich ausgenommen. 

2. OfÏzielle Kleingartenanlagen. Auch ein wohn-

ortnaher Zugang zu privaten Grünflächen ist 
wichtig, auch wenn diese in der Abwägung mit 

Wohnraumschaffung anders zu gewichten sind 

als öffentliche Grünflächen. Auf eine Erfassung 
als Potenzialflächen wurde dennoch in den Fällen 
verzichtet, in denen Kleingartenanlagen im Flä-

chennutzungsplan dargestellt waren, insbeson-

dere auch weil es sich kaum um schnell realisier-

bare Bebauungspotenziale handeln würde.

Kategorien Beschreibung 

Baulücke • Unbebautes, oder nur mit Nebengebäuden (nicht für den dauerhaften Auf
  enthalt von Menschenbestimmten Gebäuden wie z.B. Garagen) bebautes 
  Grundstück, das an einer im Übrigen bebauten, im Wesentlichen fertigen 
  Straße liegt und innerhalb des Bildes der Bebauung eine Unterbrechung 
  darstellt (EZBK/Runkel, 148. EL Oktober 2022, BauGB § 85 Rn. 131-134).
• Selten auch mehrere nebeneinanderliegende Grundstücke
• Auch bei Nutzung als privater Garten eines benachbarten Grundstücks
• Meist für die Öffentlichkeit nicht nutzbar (z.B. eingezäunt)

Vergrößerter Ersatz-
neubau

• Bereits bebautes Grundstück
• Das zulässige, sich aus Bebauungsplan oder Umgebungsbebauung erge-
   bende zulässige Maß der Bebauung wird nicht (mehr) voll ausgeschöpft

Aufstockung
(Sonderfall des ver-
größerten Ersatzneu-
baus)

• Bereits bebautes Grundstück
• Das zulässige, sich aus Bebauungsplan oder Umgebungsbebauung erge-
  bende zulässige Maß der Bebauung wird nicht (mehr) voll ausgeschöpft, nur 
  bezogen auf die Geäbudehöhe, nicht die Grundfläche.
• Ob bestehende Gebäude statisch tatsächlich aufgestockt werden kön-
   nen, wurde nicht untersucht; tatsächlich kann es sich daher auch um 
   einen Ersatzneubau handeln.

Zusätzliches (Rück)
gebäude auf übergro-
ßem Grundstück

• Bereits bebautes Grundstück
• Unbebauter oder nur mit Nebengebäuden bebauter Teil eines Grundstücks, 
   das lang/groß genug ist um ein weiteres Gebäude inkl. Abstandsflächen 
   und Zuwegung aufzunehmen.
• In §34-Gebieten: Auf benachbarten Grundstücken ist bereits ein entspre-
  chendes Bebauungsmuster vorhanden.

Tab. 2.1:
Genutzte 
Kategorien von 
Innenentwick-
lungspotenzia-
len, für welche 
bereits Bau-
recht besteht
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Kategorien Beschreibung

Siedlung der Moderne 
mit geringer Dichte

Besondere städtebauliche Typologie, bei welcher Grundstücksgrenzen 
   häufig eine untergeordnete Rolle spielen
• In der Regel Zeilenbauweise und/oder Solitäre, ggf. mit niedriggeschossi
   gen Verbindungsgebäuden
• Charakteristisch ist eine insgesamt niedrige Grundflächenzahl (<0,15)
• Abstandsflächen und Zuwegung würden grundsätzlich weitere Gebäude 
   erlauben, Diese würde in der Regel Bebauungsplan(änderung) erfordern.
• Genaue Quantifizierung des Potenzials erfordert Detailbetrachtung, die im 
   Rahmen des Projektes zeitlich nicht durchgeführt werden kann

Arrondierung eines 
Siedlungsbereiches

Einzelne oder einige wenige unbebaute oder nur mit Nebengebäuden be
   baute Grundstücke am Rande eines Siedlungszusammenhangs, aber nicht 
   mehr nach §34 BauGB bebaubar
• Gesicherte Erschließung

Überbauung nur 
ebenerdig genutz-
ter Freiflächen (z.B. 
Parkplätze)

Überbauung einer unbebauten, aber genutzten Fläche (insb. ebenerdiger 
   Parkplatz), wobei die Nutzung im Erdgeschoss erhalten bleiben kann
• Genaue Quantifizierung des Potenzials erfordert Detailbetrachtung, die im 
   Rahmen des Projektes zeitlich nicht durchgeführt werden kann

Brachfläche • Nicht länger genutzte ehemalige Siedlungs-, Verkehrs- oder Abbaufläche
• Zu groß oder zu weit vom Bebauungszusammenhang entfernt, um nach     
   §34 BauGB als bebaubar zu gelten; Bebauung würde in der Regel Bebau
   ungsplan erfordern.
• Genaue Quantifizierung des Potenzials erfordert Detailbetrachtung, die im   
   Rahmen des Projektes zeitlich nicht durchgeführt werden kann.

Innenhofbebauung 
bei verändertem 
Grundstückszu-
schnitt

• Bebauungspotenzial nach §34 BauGB bestünde nur wenn Grundstücks
   eigentümerinnen und -eigentümer sich auf einen Neuzuschnitt der Grund
    stücksgrenzen einigen, oder eine Umlegung durchgeführt wird
• Findet Anwendung bei Innenhöfen von Gevierten mit Blockrandbebauung,
   welche durch Grundstücksgrenzen zerteilt sind, aber groß genug sind um 
   weitere Gebäude inkl. Abstandsflächen und Zuwegung aufzunehmen, ins
   besondere wo solche in benachbarten Gevierten schon existieren.

Tab. 2.2:
Genutzte 
Kategorien von 
Innenentwick-
lungspotenzia-
len, für welche 
Baurecht noch 
geschaffen 
werden muss

Kapitel 2  - Datensatzbeschreibung und - auswertung

3. Naturschutz- und FFH-Gebiete. Potenziale in 

diesen höchsten Schutzkategorien des Natur-

schutzrechts wurden nicht erhoben.

4. Gewerbliche und Sonderbauflächen (Gewer-

be-, Industrie- und Sondergebiete) nach Dar-

stellung im Flächennutzungsplan. Der Fokus des 

Projektes liegt auf Wohnflächenpotenzialen, 
weshalb auf die Untersuchung dieser Bauge-

bietstypen verzichtet wurde, obwohl im Einzelfall 

auch in Gewerbe- und Industriegebieten Woh-

nungen für Aufsichts- und Bereitschaftsperso-

nen sowie für Betriebsinhaber und Betriebslei-

ter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm 

gegenüber in Grundfläche und Baumasse unter-

geordnet sind, ausnahmsweise zulässig sein 

können. Auch manche Sondergebiete kommen 

für Wohnnutzung möglicherweise in Frage. Eine 

Untersuchung dieser Gebiete wäre – weniger 

unter dem Gesichtspunkt von Wohn-, sondern 

vielmehr gewerblichen Baupotenzialen – eine 

separate zukünftige Untersuchung wert.

5. (Eingeschossige) Kindertagesstätten, Kinder-

gärten und Schulgebäude sowie die dazuge-

hörigen Freiflächen (auch Sportgelände). Zwar 
herrscht auch im Bereich der Bildung und Erzie-

hung vielfach Knappheit an Flächen, das Lehrfor-

schungsprojekt fokussiert jedoch auf Wohnflä-

chenpotenziale. Detaillierte Untersuchungen zu 

diesem Thema bieten sich für separate Projekte 

an bzw. werden durch die zuständigen Stellen 

bereits durchgeführt. Zudem sind Freiflächen für 
diese Einrichtungen von besonderer Bedeutung.
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2 BEISPIELE DER KATEGORIEN 

Baulücke

Adresse: Merianstraße 2
Geschosse:6 

Grundfläche: 900 m2

Abb. 2.1: 
Beispiel  
Potenzial
Baulücke 
Quelle: Google 
Earth

Vergrößerter Ersatzneubau 

Adresse: Horemansstraße 8
Geschosse: 6
Grundfläche: 700 m2

Abb. 2.2: 
Beispiel  
Potenzial
Ersatzneubau
Quelle: Google 
Earth

6. Biergärten. Auf Grund ihrer besonderen so-

zialen Bedeutung in München stellen diese keine 

Wohnbaupotenziale dar, selbst dort wo nach §34 

eventuell von einer teilweisen Bebaubarkeit aus-

zugehen wäre.

7. Potenziale, bei denen bei Ortsbegehung ein 
Baubeginn bereits erkennbar ist, auch wenn 

Geodaten und Luftbilder ein ungenutztes Poten-

zial nahelegen.

Gebäude- oder ensemblebezogener Denkmal-

schutz wurde hingegen zunächst nicht als 

prinzipieller Ausschlussgrund für eine Aufnahme 

in den Datensatz behandelt. Die betroffenen 

Potenziale wurden jedoch nach Abschluss der 

Erhebung gesondert herausgefiltert und werden 
jeweils separat dargestellt. Während auch bei 

denkmalgeschützten Gebäuden bauliche Ver-

änderungen im Sinne einer Innenentwicklung 

durchaus möglich sind (siehe Kapitel 8), ist bei 

diesen Potenzialen dennoch von einer langfris-

tig deutlich geringeren Realisierung auszuge-

hen, und diese aus städtebaulicher und kunst-

historischer Sicht womöglich auch nicht immer 

wünschenswert.  

Dasselbe gilt für den Landschaftsschutz: Wäh-

rend in Naturschutz- und FFH-Gebieten keine 

Potenziale erhoben wurden (s.o.), wurde bezüg-

lich der Landschaftsschutzgebiete zunächst 

nach dem Grundsatz verfahren, möglicherweise 

zu viel zu erheben, betroffene Potenziale aber 

nachträglich anhand entsprechender aktueller 

Geodaten herauszufiltern und gesondert aus-

zuweisen. Hierin eingeflossen sind zusätzlich 
solche Potenziale, bei welchen die Datener-

heberinnen und -erheber im Prozess subjektiv 

erhaltenswerten Grünbewuchs erkannt haben, 

selbst wenn diese nicht von Schutzkategorien 

erfasst sind. Dazu können beispielsweise auch 

Gärten zählen. 
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Aufstockung (Sonderfall des vergrößerten 
Ersatzneubaus)

Adresse: Horemansstraße 8
Geschosse: 1
Grundfläche: 450 m2

Zusätzliches (Rück)gebäude auf Grundstück

Adresse: Kreillerstraße 12
Geschosse: 4
Grundfläche :350 m2

Arrondierung eines Siedlungsbereiches

Adresse: Unterhachinger Straße 70

Siedlung der Moderne mit geringer Dichte

Adresse: Halkestraße 3

Abb. 2.6: 
Beispiel  
Potenzial
Arrondierung
Quelle: Google 
Earth

Abb. 2.5: 
Beispiel  
Potenzial
Siedlung der 
Moderne
Quelle: Google 
Earth

Abb. 2.4: 
Beispiel  
Potenzial
Zusätzliches 
Rückgebäude
Quelle: Google 
Earth

Abb. 2.3: 
Beispiel  
Potenzial
Aufstockung
Quelle: Google 
Earth

Kapitel 2  - Datensatzbeschreibung und - auswertung
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Brachfläche

Adresse: Mattoneplatz

Überbauung nur ebenerdig genutzter  
Freiflächen (z.B. Parkplätze)

Adresse: Albert-Schweizer-Straße 

Abb. 2.8: 
Beispiel  
Potenzial
Überbauung 
von Freiflächen 
Quelle: Google 
Earth

Abb. 2.7: 
Beispiel  
Potenzial
Brache
Quelle: Google 
Earth

Innenhofbebauung bei verändertem 
Grundstückszuschnitt

Adresse: Saint-Privat-Straße 14

Abb. 2.9: 
Beispiel  
Potenzial
Innenhofbebau-
ung
Quelle: Google 
Earth
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3. DATENAUSWERTUNG

Flächenvergleich: Die Theresienwiese in 
München ist 420.000 m2 groß. 

DENKMALSCHUTZ

Die Datenauswertung wurde nach folgenden 

Punkten und Thematiken gegliedert:

ANZAHL POTENZIALE

KARTEN

FLÄCHEN

Anzahl der gefundenen Potenziale pro Kategorie

Für jede Potenzialkategorie wird die zusätzlich 

zu schaffende Gesamt-Bruttogrundfläche (ohne 
Keller) sowie darauf aufbauend die Wohnfläche 
(unter der Annahme von 70% Wohnflächenanteil 
an der Bruttogrundfläche) angegeben.

Kartographische Darstellung der Potenziale

GRUNDLAGEN

Anzahl und Fläche der Potenziale, die als im 

Landschaftsschutzgebiet oder mit erhaltens-

wertem Grün gekennzeichnet wurden.

Beschreibung der Thematik und Herausforde-

rungen für den Datensatz

Die Wohnfläche wird in Wohnungen umgerech-

net unter Zugrundelegung der durchschnitt-

lichen Wohnungsgröße von 70m² im Neubau in 

München 2020. Für die Anzahl von Personen, für 

die Wohnraum geschaffen werden kann, wird 

die durchschnittliche Wohnfläche pro Person in 
München von derzeit 39m² zugrunde gelegt. Die-

se Durchschnittswerte sind dem Wohnungsbau-

atlas der LHM zu entnehmen (LHM 2022). Es ist 
aber zu berücksichtigen, dass insbesondere neu 

vermietete oder bezogene Wohnungen häufig 
deutlich geringere Wohnflächen pro Kopf auf-

weisen.

= ... Wohnungen

= 70 m2

LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET
& ERHALTENSWERTES GRÜN

THEMENSCHWERPUNKTE

Anzahl und Flächen der Potenziale, die von Denk-

malschutzauflagen betroffen sind.
Abb. 2.10:  
Karte
Denkmalschutz 
München
Quelle: Eigene 
Darstellung

WOHNUNGEN
& PERSONEN

Kapitel 2  - Datensatzbeschreibung und - auswertung
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STÄDTEBAULICHE TYPOLOGIEN Für das bessere Verständnis der erhobenen 

Potenziale, aber auch der Einschätzung der 

Handlungsmöglichkeiten, ist von Interesse in 

welchem Kontext sich die einzelnen Potenzial-

typen befinden. Eine Baulücke in einem Ein-

familienhausgebiet erzeugt z.B. andere Wohn-

flächenpotenziale, ist aber auch mit anderen 
Herausforderungen verbunden als eine Baulücke 

im innerstädtischen Kontext einer gründer-

zeitlichen Blockrandbebauung. Für Zwecke der 

räumlichen und städtebaulichen Einordnung der 

Potenziale wurde daher eine flächendeckende 
sstädtebauliche Typologie der bestehenden 

Siedlungsstrukturen in München auf Block-

ebene erstellt, die sich an der in der  Hochhaus-

studie 2023  genutzten Typologie orientiert (03 
Architekten GmbH 2023). Tabellen geben einen 
Überblick über den jeweiligen räumlich-städte-

baulichen Kontext der Potenziale.

Staedtebau_Typolo
Typologie

Keine Typologie
Altstadt
Blockrand
Gartenstadt
Gemengelage
Gewerbe
Großform
Neueste Stadtquartiere
Offene Bebauung
Siedlung/Zeilen
<all other values>
City_of_Munich

Abb. 2.11:  
Karte städte-
bauliche Typo-
logien
Quelle: Eigene 
Darstellung

Typologie Beschreibung 

Altstadt Münchner Altstadt, Kern und Zentrum 

Blockrand 
bis ca. 1918

Blockrandbebauung der ersten Stadterweiterungen

Siedlung/Zeilen
ca. 1918-1960

Block- oder Zeilenbauweise, mehrgeschossig, großzügiger Freiraum

Großform 
ca. 1960-1980

„Urbanität durch Dichte", hohe Solitäre, Großwohnsiedlungen

Neueste Stadtquartiere 
seit ca. 1980 

Hohe Dichte bei max. 6 Geschossen, Rückkehr des Blockrands, unre-
gelmäßige Baukörper

Gartenstadt - ca. 
1900-heute

 i.d.R. Einzelhäuser oder kurze Reihen, max. 3 Geschosse

Gewerbe Durch gewerbliche Bauformen geprägt

Offene Bebauung Einzelne freistehende Gebäude, Gehöfte etc. 

Gemengelage Bebauungstypologie nicht eindeutig einer Kategorie zuzuordnen

Keine Typologie Außerhalb des Siedlungszusammenhangs

Tab. 2.3:
Typolgien
Quelle: Eigene 
Darstellung

Altstadt

Blockrand

Siedlung/Zeilen

Großform

Neueste Stadtquartiere

Gartenstadt

Gewerbe

Offene Bebauung  

Gemengelage 

Keine Typologie 
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ANZAHL POTENZIALE
Insgesamt wurden 14.011 Potenziale gefunden, 

die nach den gesetzten Kriterien ausgeweret 

werden konnten.

4. DATENSATZ GESAMT

WOHNUNGEN UND PERSONEN
Wohnfläche gesamt: 3.124.321 m2

Mit den erhobenen Potenzialen könnten ca.  

44.630 Wohnungen innerhalb der §34 Kategorien 

geschaffen werden. Das entspricht einem Wohn-

raum für ca. 80.110 Personen.

Abb. 2.14:  
Verteilung der 
Potenziale nach 
Kategorien
Quelle: Eigene 
Darstellung

Abb. 2.12: 
Potenziale der 
Innenentwick-
lung in München 
nach 
Kategorien
Quelle: Eigene 
Darstellung

Abb. 2.13: 
Potenzielle 
neue 
Wohnfläche 
durch Innen-
entwicklung in 
München 
Quelle: Eigene 
Darstellung

6.848

2.671 2.371
1.371

558 165 68 41 31

Ersatzneubau Aufstockungen Rückgebäude Baulücken Siedlungen  der 
Moderne 

Arrondierungen Überbauungen 
von Freiflächen

Brachflächen Innenhofbebauung

2.5582.558

Kapitel 2  - Datensatzbeschreibung und - auswertung

FLÄCHEN

*Flächen Diagramm: in m2

Eine genaue Flächenberechnung konnte nur für Potenzial-
kategorien vorgenommen werden, für welche bereits 
Baurecht besteht (s. Tab. 2.1).

Baulücke

Ersatzneubau (De-facto Baulücke)

Aufstockung

Zusätzliches Rückgebäude

Siedlung der Moderne mit geringer Dichte

Arrondierung eines Siedlungsbereiches

Brachfläche

Überbauung nur ebenerdig genutzter  
Freiflächen (z.B. Parkplätze)

Innenhofbebauung 

0 5 102.5 Kilometers
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2.932 erhobene Potenziale liegen im Geltungsbe-

reich von (teils noch in Aufstellung befindlichen) 
Bebauungsplänen. 11.192 Potenziale sind somit 
nach §34 oder §35 BauGB zu beurteilen.

BEBAUUNGSPLÄNE
828 Potenziale sind gekennzeichnet mit „Erhal-

tenswertes Grün“ (Wohnfläche ca. 365.950m²), 
116 Potenziale liegen im Landschaftsschutzge-

biet (Wohnfläche ca. 23.500m²). 19 Potenziale 
liegen sowohl im Landschaftsschutzgebiet und 

sind mit „Erhaltenswertes Grün“ gekennzeichnet.

LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET
& ERHALTENSWERTES GRÜN

Abb. 2.17: 
Potenziale in 
Landschafts-
schutzgebieten 
oder mit er-
haltenswertem 
Grün
Quelle: Eigene 
Darstellung

Abb. 2.15: 
Potenziale in 
Bebauungs-
plänen
Quelle: Eigene 
Darstellung 

Abb. 2.16:  
Potenziale in 
Bebauungs-
plänen
Quelle: Eigene 
Darstellung

STÄDTEBAULICHE TYPOLOGIEN
Die Stadtfläche Münchens wurde durch das Pro-

jektteam auf Ebene von Straßenblöcken manuell 

städtebaulich typologisiert. Als initiale Grund-

lage diente die Einteilung der Hochhausstudie 

der Landeshauptstadt München. Die gebildeten 

Kategorien und bestimmenden Merkmale sind in 

Tabelle 2-3 dargestellt. 106.185 m2  bebauter  Flä-

che sind keiner Typologie zuzuordnen.

Abb. 2.18: 
Potenziale 
der Innenent-
wicklung und 
Städtebauliche 
Typologien 

Quelle: Eigene 
Darstellung

Altstadt

Blockrand

Siedlung/Zeilen

Großform

Neueste Stadtquartiere

Gartenstadt

Gewerbe

Offene Bebauung  

Gemengelage 

Keine Typologie 

LSG + Erhaltenswertes Grün
Landschaftschutzgebiet 
































































































































































































































































































































































